
Sofortmaßnahmen bei Beeinträchtigung
Ihres Unternehmens durch das
neuartige Coronavirus

Was passiert, wenn Arbeitnehmer am Coronavirus erkranken?

Ist der Beschäftigte infolge einer Infektion mit dem Coronavirus arbeitsunfähig erkrankt und somit an
seiner Arbeitsleistung verhindert, besteht ein Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall für den
Zeitraum von sechs Wochen (§ 3 EFZG). Nach diesem Zeitraum haben gesetzlich Krankenversicherte
grundsätzlich Anspruch auf Krankengeld.


